
Zulassung von Fahrzeugen bei Firmen 
 
Gem. § 6 Abs. 1 FZV in Verbindung mit § 46 Abs. 2 FZV können Fahrzeuge von natürlichen Personen (also keine juristische Person mit Eintrag im 
Handelsregister) nur am Hauptwohnsitz zugelassen werden.  
 
Dieses hat zur Folge, dass Einzelunternehmen (z. B. Schornsteinfeger, Rechtsanwälte, eingetragene Kaufleute), die ihren Betriebssitz in einem 
anderen Zulassungsbezirk haben, als ihren Wohnsitz, ihre Fahrzeuge nur in ihrem Wohnsitz-Zulassungsbezirk zulassen können, dieses führt zu 
Unmut bei den Kunden am Ort des Betriebssitzes und ist nicht gerade wirtschaftsfördernd. 
 
Herr Plackner, Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hat in seinem Erlass vom 20.02.2007 die Zulassungsbehörden ermächtigt, in 
Vorgriff auf eine zu erwartende Gesetzesänderung im Bereich der FZV auch Fahrzeuge von Selbständigen und Gewerbetreibenden, die keine 
juristische Person sind, mit festen Betriebssitz am Betriebssitz zuzulassen. 
 
Art Zusätzlich vorzulegende 

Unterlagen 
Bemerkungen Zulassen auf 

Einzelunternehmen • Akt. Gewerbeauszug 
• Personalausweis 

Erweiterte Halterdaten: 
Firmenname und Wohnsitz des 
Einzelunternehmers 

Zulassung auf natürliche Person mit Firmenanschrift im 
LK 
(Herr/Frau) 

Eingetragener Kaufmann • Auszug Handelsregister B 
• Akt. Gewerbeauszug 
• Personalausweis 

  Natürliche Person 
(ggfs. mit Zusatz e.K. => dann Firmenanschrift) 
Beachte: Apotheke nur Gewerbeauszug, wenn beim 
Gew.-Amt gemeldet. 

GbR 
 
Bei reinen landwirtsch. 
Betrieben kein 
Gewerbeauszug nötig 

• Gesellschaftervertrag 
• Einverständniserklärung der 
 übrigen Gesellschafter 
• Ausweis aller Gesellschafter 
• Akt. Gewerbeauszug 

Erweiterte Halterdaten: 
Firmenname ...GbR 
Weitere Gesellschafter 

Bevollmächtigte Person:  
Name, Vorname 
Firmenanschrift / evtl. Eintrag in UVN-KFZ bei „Name 
der Vereinigung“ 
 
(Firma) 

Ltd. • Akt. Gewerbeauszug 
• Handelsregisterauszug 
• Ausweis der verantwortlichen 
 Person 

Erweiterte Halterdaten: 
verantwortliche Person 

LtD. (Firma) 

GmbH • Handelsregisterauszug A 
• Akt. Gewerbeauszug 
• Ausweis d. Geschäftsführers 

 GmbH (Firma) 

OHG • Wie GmbH 
 

  

KG • Wie GmbH  KG 



Art Zusätzlich vorzulegende 
Unterlagen 

Bemerkungen Zulassen auf 

AG • Wie GmbH  AG 
e.G. • Auszug 

 Genossenschaftsregister 
 E. G. 

Eingetragener Verein * • Auszug Vereinsregister 
• Ausweis 1. Vorsitzender 

Erweiterte Halterdaten: 
Vorsitzender als 
Empfangsberechtigter 

E . V. (Firma) 

Gewerkschaft * • Wie Verein  Gewerkschaft (Firma) 
Stiftung * • Satzung 

• Ausweis 1. Vors. 
 Stiftung (Firma) 

Partei * • Satzung 
• Ausweis 1. Vors. 

 Partei 

Orden • Einzelfallentscheidung Einzelfallentscheidung Orden (Einzelfallentscheidung) 
Freiberufler (Ärzte, 
Rechtsanwälte, 
Physiotherapeuten etc.) 

• Vollmacht auf Kopfbogen 
• Personalausweis 

Erweiterte Halterdaten: 
Firmenname 
Ggf. abweichende 
Wohnanschrift des 
Anmeldenden 

Einzelperson  
Firmenanschrift 

 
* = beim Verein, bei der Gewerkschaft, der Stiftung, der Partei ist nur der 1. Vorsitzende, im Verhinderungsfalle der 2. Vorsitzende nach Außen handlungsfähig. Meldet 
eine dritte Person das Fahrzeug an, braucht diese eine Vollmacht vom 1. Vorsitzenden. 
 
 
Firmen, die keine Niederlassung, keine Sitz oder Dienststelle in Deutschland haben, jedoch ein Gewerbe in Deutschland betreiben 
(Gewerbeanmeldung nicht selbstständige Betriebsstätte erforderlich), können einen Bevollmächtigten, der eine feste Anschrift im Zulassungsbezirk 
hat, benennen. In diesen Fällen wird das Fahrzeug auf die Firma aus dem Ausland mit der Anschrift des Bevollmächtigten zugelassen. Die 
Bevollmächtigung ist schriftlich nachzuweisen (§ 46 Abs. 2 FZV). 


